
Kreistierschutzverein Bad Kissingen e. V.

Postfach 2249, 97672 Bad Kissingen

Tierheim Wannigsmühle

Zur Mühle 10, 97702 Münnerstadt

Vertrag über das Nutzungsrecht einer Grabstätte

Der Kreistierschutzverein Bad Kissingen e.V. überlässt seinem Mitglied                                   

Herr / Frau ................................................................................

Anschrift ................................................................................

................................................................................

Telefon ................................................................................

zur Bestattung seines Tieres:

............................ ......................... ....................... ............................
Tierart Name Alter Todesursache

das Nutzungsrecht für einen Begräbnisplatz auf dem Tierfriedhof des Tierheim Wannigsmühle, mit
einem Ruherecht von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Für die Nutzung der
Ruhestätte werden seitens des Kreistierschutzvereins Bad Kissingen e.V. jeweils folgende, einmalige
Gebühren erhoben:

Hund 185,- €

Katze   95,- € 

Der  Kreistierschutzverein  Bad  Kissingen  e.V.  übernimmt  keine  Pflegearbeiten  an  den  Grabstellen.
Hierfür hat der Inhaber des Nutzungsrechtes für den Begräbnisplatz selbständig zu sorgen.

Nach Ablauf der Ruhezeit von 5 Jahren kann der Kreistierschutzverein Bad Kissingen e.V. über den
Begräbnisplatz neu verfügen, sofern der Inhaber der Grabnutzung nicht vorher eine Verlängerung um
weitere 5 Jahre beantragt hat.

Abrechnung:

Grabgebühr: ................. Euro am ...........................(bar/Scheck/wird überwiesen)

Spende            ................. Euro am ...........................(bar/Scheck/wird überwiesen)

Münnerstadt, den ...................................

................................................................... ...................................................................
Unterschrift Kreistierschutzverein Bad Kissingen e.V. Unterschrift Mitglied

Hinweis:
Nach §5 Abs.2, S. 1 des Tierkörperbeseitigungsgesetzes dürfen einzelne Körper von Hunden, Katzen und anderen Kleintieren
auf eigenem Gelände begraben werden. Das Beisetzen von Tieren der Mitglieder des Kreistierschutzvereins Bad Kissingen e.V.
ist daher gestattet. Wir bitten aufgrund dessen um Verständnis, dass wir zur Inanspruchnahme eines Begräbnisplatzes auf die
Mitgliedschaft bzw. weitere zahlende Mitgliedschaft ab dem Jahr der Beisetzung von mindestens 3 Jahren bestehen müssen.

Öffnungszeiten: Bankverbindungen:
Mi. bis So. von 13.00 bis 16.30 Uhr Sparkasse Bad Kissingen IBAN: DE50 7935 1010 0000 0211 05
Mo. und Di. geschlossen BIC:   BYLADEM1KIS
Internet: www.tierheim-wannigsmuehle.de eMail: info@tierheim-wannigsmuehle.de
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